
AUS DEM GEMEINDERAT  

Sitzung vom 13.06.2023 

 

Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 

Keine 
   
Tagesordnungspunkt 2 
Ausscheiden von Stadtrat Oliver Muth aus dem Gemeinderat 

Stadtrat Oliver Muth hat der Verwaltung am 17.05.2023 schriftlich mitgeteilt, dass er 
gemäß §16 (1) Satz Nr. 3 der Gemeindeordnung aus dem Gemeinderat zurücktritt. Dabei 
bittet er, den Austritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Gemeinderat zu vollziehen. 
Das Ausscheiden kann gemäß § 16 GO verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Als wichtiger Grund gilt gemäß § 16 Abs 1 Nr. 3, wenn ein Bürger zehn Jahre lang dem 

Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat. 

Dieses ist bei Stadtrat Oliver Muth der Fall.Der Gemeinderat hat über die Anerkennung der 

Begründung des Ausscheidens zu entscheiden. Gemäß § 31 Abs. 2 GemO rückt die als 

nächste Ersatzperson festgestellte Person nach. Die Verpflichtung der nachrückenden Person 

ist für die Gemeinderatssitzung am 20.06.2023 vorgesehen. Ebenso ist in dieser Sitzung über 

die Neubesetzung der Ausschüsse und Vertretung in Zweckverbänden zu entscheiden. 

Beschluss: 
Es wird festgestellt, dass für den Antrag auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat des Herrn 
Oliver Muth ein wichtiger Grund nach § 16 der Gemeindeordnung  vorliegt. Stadtrat Oliver 
Muth scheidet zum 20.06.2023 aus dem Gemeinderat aus. 
 
   
Tagesordnungspunkt 3 
Neubau einer Kindertagesstätte / Festlegung des Standorts 

Über den Standort einer neuen Kindertagesstätte wurde bereits mehrfach beraten.  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 die Verwaltung beauftragt, die beiden 
möglichen Standorte Gartenstraße und Hartäcker anhand eines Kriterienkatalogs zu prüfen. 
Der Kriterienkatalog wurde aus der Mitte des Gemeinderats vorgeschlagen und von der 
Verwaltung angewandt. Der Kriterienkatalog ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 
Beide Standorte, Gartenstraße und Hartäcker, haben ihre Vorzüge. Die Bewertung der 
Kriterien hat einen knappen Vorsprung für den Standort Hartäcker ergeben. 
 
Beschluss: 
Als Standort für die neue Kindertagesstätte werden die Flurstücke 821 und 822 im Baugebiet 
„Hartäcker“ festgelegt. Die Stadtverwaltung wird ermächtigt, die weiteren Schritte 
einzuleiten.  
 
  
  
 


